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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Soziales 
DRUCKSACHE 

Az.: 

50 08 11 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

18.10.2023 
171 2023 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

16.11.2023      

                  

 Kreisausschuss 01.12.2023      

 Kreistag            

  
 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-

vention wurden berücksichtigt: 
 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 50 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

50.31 gez. 50 II                              
      Goldsch

midt 
                                    gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Zuwendung Seniorenstützpunkt 2024 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Für den Seniorenstützpunkt Helmstedt in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände im Land-
kreis Helmstedt wird - vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel 
- für das Jahr 2024 eine Zuwendung in Höhe von 10.960,40 EUR gewährt.
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 171 2023 
 

  
 

- 2 -  

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Mit dem Einverständnis des Landkreises Helmstedt nimmt seit dem Jahr 2014 der Trä-
gerverbund der Freien Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helm-5 
stedt) die Aufgaben des Seniorenstützpunktes für das gesamte Kreisgebiet wahr und ist 
auch Zuwendungsempfänger der jährlichen Landeszuweisung. 
 
Die Richtlinie des Landes Niedersachsen über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der Seniorenberatung in den Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersach-10 
sen (SPN) vom 01.12.2021 sieht eine Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaft 
von mindestens 30 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben für den Seniorenstützpunkt 
vor. Die Beteiligung reduziert sich gemäß der o.a. Richtlinie auf 20 %, sofern die kommu-
nale Gebietskörperschaft im Jahr der Antragstellung eine Bedarfszuweisung erhalten hat. 
 15 
Der Landkreis Helmstedt als zuständige kommunale Gebietskörperschaft hat im Jahr der 
Antragstellung eine Bedarfszuweisung erhalten. 
 
Der Caritasverband hat für den Trägerverbund mit Schreiben vom 17.10.2023 eine finan-
zielle Beteiligung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 20 
10.960,40 EUR an den zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 54.802,00 EUR ge-
stellt (Anlage 1). 
 
Ohne eine finanzielle Beteiligung des Landkreises Helmstedt würde der Antrag des Trä-
gerverbundes durch das Land Niedersachsen insgesamt negativ entschieden und eine 25 
Fortführung des Seniorenstützpunktes Helmstedt wäre nicht mehr möglich. Dies würde 
einen großen Einschnitt der sozialen Infrastruktur für den Erhalt und die Verbesserung 
der Lebensqualität und Selbständigkeit der im Kreisgebiet lebenden Seniorinnen und Se-
nioren bedeuten. 
 30 
Es wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, dem Antrag der Freien Wohlfahrtsver-
bände auch für das Jahr 2024 zu entsprechen. 





Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der Seniorenberatung in den Senioren- und Pflegestützpunkten 

Niedersachsen (SPN)

Förderjahr:

1. Antragstellende Gebietskörperschaft/ Antragsstellende juristische Person

Bitte senden Sie uns Ihren Antrag 
postalisch und digital per Mail  
fristgerecht zu! 



2. Bankverbindung

4. Bedarfszuweisung nach NFAG

Nachweis

3. Durchführungszeitraum (Bewilligungen sind nur für das jeweilige Kalenderjahr möglich)

5. Weiterleitung der Zuwendung



6. Sachausgabenübersicht

Gesamt 

Legen Sie sofern vorhanden auch Nachweise bei z.B. Beitragsrechnung der Versicherung .

Hinweis:  
Die Zusammensetzung der angesetzten Beträge ist zwingend kurz zu begründen! 
(weitere Hilfestellung s. nächste Seite)





10. Aufgabenwahrnehmung
Ziffer 4.1. Buchst. b) der Richtlinie

11. Maßnahmebeginn

12. Anlagen
Folgende Anlagen zählen zu den wesentlichen Antragsunterlagen und sind zwingend beizufügen. 




